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20S/J 

der Abg8ordnete:q W i m b erg e r, M a r k, K y seI a, Rosa J 0 c h man n, 

B u t tin ger und Genossen 

an clen 'Bundesminister für Inneres, 

betreffend oinen Zusatzurlaub für Kriegsbeschädigte und Beschädigto 

naoh dem Opferfürsorgegesetz. 

-.--.-.-

SOwohl im Bereich der Bundesverwaltung einschliesslich der Post­

und T 'al egraphenverw al tung und des Bundesheeros und der Heeresvol"llval tung, , 
als auch bei den Österreichischen Bundesbahnon wird: Beschädigten, dia 

Ren"Go nach dGm Kr:lcgsopferversorgungsgesetz 1957 oder naoh dem Opforfürsorgo­

goset z b Gziohen, ein nach dem Grade der I'iIinderung der Erwerbsfähigkeit 

abg0stufterZusatzurlaub gewährt. Im Bereich dos Bundosministoriums für 

Inneres ist die Ge~ährung einds solchen zusätzlichen Urlaubes auf die in 

d3.r Zentralstelle dieses Bundesministeriums und bei der Bundespolizo'idirektion 

Wien beschäftigten Beschädigten beschränkt. 

Die gefertigten Abg00rdneten stellen an den Herrn Bundesminister für 

Innares die nachstehemde 

ll.nfrageg 

Ist der Herr Bundosminister für Innerus b areit, eine gleichartige 

Regelung für Kriegsbeschädigte und Bc;schädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 

für den gesamten Bereich seinE's Ressorts zu treffon? 

- fiII-.-."-.-
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